
Satzung zur Anpassung des Ortsrechts an die Anforderungen der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(EU-DLR-Anpassungsatzung) 

 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 
(GVBl. I. S. 757) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Salzschlirf in der 
Sitzung am 10.12.2009 folgende 
 

Satzung zur Anpassung des Ortsrechts an die Anforderungen der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(EU-DLR-Anpassungsatzung) 

 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
2. Änderung der Friedhofsordnung 

 
Die Friedhofsordnung vom 06.04.2009 in der Fassung der 1. Änderung vom 
30.07.2009 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9 Abs. 2 Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 

„ a) die Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit nach dem 
      Handwerksrecht erfüllen und“ 

 

2. § 9 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Über den Antrag wird unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Monaten   
nach Vorlage aller Unterlagen entschieden. Mit Ablauf dieser Frist gilt die 
Zulassung als erteilt.“ 
 

 
3. § 9 erhält folgenden Abs. 10 

„(10) Das Verfahren nach § 9 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 2, § 32 Abs. 1 und 3  
         kann über einen Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Hessen  
         abgewickelt werden. 
 

 
Artikel 2 

6. Änderung der Entwässerungssatzung 
 
Die Entwässerungssatzung vom 27.02.1998 in der Fassung der 5. Änderung vom  
29.01.2009 wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Bau- und Installationsarbeiten dürfen allein durch fachkundige Unternehmer  
  ausgeführt werden.“  
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Artikel 3 

Inkrafttreten 
 

Die  Satzung zur Anpassung des Ortsrechts an die Anforderungen der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt (EU-DLR-Anpassungsatzung)  tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
Bad Salzschlirf, den 11.12.2009 
 

Der Gemeindevorstand 
 

                              ( Siegel) 
 
Bürgermeister 


